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Sehr geehrte Damen und Herren!  

Heute lesen Sie im Newsletter des Finanzgerichts Münster u.a 

Entscheidungen zur Verfassungsmäßigkeit des Gewinnzuschlags nach § 

6b Abs. 7 EStG und zum Nachweis des Bescheidzugangs.  

 

 
 

 

Aktuelle 

Entscheidungen 
 

 

 

Gewinnzuschlag nach § 6b Abs. 7 EStG ist 

verfassungsgemäß 



Mit Urteil vom 24. August 2022 (Az. 7 K 3764/19 E) hat der 7. Senat des 

Finanzgerichts Münster entschieden, dass gegen die Höhe des 

Gewinnzuschlags nach § 6b Abs. 7 EStG von jährlich 6 % keine 

verfassungsrechtlichen Bedenken bestehen. 

Der Kläger stellte einen im Wirtschaftsjahr 2011/12 erzielten 

Veräußerungsgewinn aus einer landwirtschaftlichen Teilfläche in eine 

Rücklage nach § 6b EStG ein. Im Wirtschaftsjahr 2014/15 und in den 

beiden folgenden Wirtschaftsjahren löste er diese Rücklage jeweils zu 

einem Drittel auf. Da die Veräußerung städtebaulichen Sanierungs- oder 

Entwicklungsmaßnahmen diente, galt eine verlängerte Reinvestitionsfrist. 

Die Auflösung der Rücklage führte zum Ansatz von Gewinnzuschlägen 

nach § 6b Abs. 7 EStG i.H.v. 6 % pro Wirtschaftsjahr. 

Zur Begründung seiner gegen die entsprechenden 

Einkommensteuerbescheide erhobenen Klage verwies der Kläger auf die 

verfassungsrechtlichen Bedenken gegen die Höhe des Zinssatzes für 

Nachzahlungszinsen nach § 233a AO und gegen die Höhe der Abzinsung 

von Verbindlichkeiten nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG. Auch der 

Gewinnzuschlag stelle eine Verzinsung dar, die in einer Niedrigzinsphase 

mit 6 % zu hoch bemessen sei. 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/7_K_3764_19_E_Urteil_20220824.html


Der 7. Senat des Finanzgerichts Münster hat die Klage abgewiesen und 

zur Begründung ausgeführt, dass die Höhe der im Streitfall angefallenen 

Gewinnzuschläge im Hinblick auf den allgemeinen Gleichheitssatz nach 

Art. 3 Abs. 1 GG nicht zu beanstanden sei. 

Zwar bestehe eine Ungleichbehandlung derjenigen Steuerpflichtigen, die 

eine gebildete Rücklage ohne Übertragung auf ein Ersatzwirtschaftsgut 

auflösen, gegenüber denjenigen Steuerpflichtigen, die eine solche 

Rücklage nicht bilden und den Veräußerungsgewinn sofort besteuern. 

Diese Ungleichbehandlung werde auch nicht durch 

Ausgleichsmechanismen an anderer Stelle vollständig kompensiert. 

Allerdings sei diese Ungleichbehandlung gerechtfertigt. Der 

Gewinnzuschlag nach § 6b Abs. 7 EStG solle nicht nur Zinsvorteile 

ausgleichen, sondern darüber hinaus der missbräuchlichen 

Inanspruchnahme der Rücklagenbildung entgegenwirken. Daher stehe 

dem Gesetzgeber ein weiter reichender Entscheidungsspielraum zu als 

bei der Bemessung der Nachzahlungszinsen nach § 233a AO, die sich 

ausschließlich am Zinsvorteil zu orientieren hätte. Da der Steuerpflichtige 

durch die Rücklagenbildung Progressionsvorteile erzielen könne, wenn 

für das Jahr der Bildung ein höherer Steuersatz gelte als für das Jahr der 

Auflösung oder wenn er die Rücklage sukzessiv auflöse, betrage die 

Verzinsung in solchen Fällen weniger als 6 % pro Jahr. Schließlich 



beruhten die Rücklagenbildung und der daraus resultierende 

Gewinnzuschlag auf einer Willensentscheidung des Steuerpflichtigen. 

Daher sei der zu vom Steuerpflichtigen nicht beeinflussbaren 

Nachzahlungszinsen ergangene BVerfG-Beschlus s vom 8. Juli 2021 (1 

BvR 2237/14) nicht auf § 6b Abs. 7 EStG übertragbar. 

Vor diesem Hintergrund hat der Senat offen gelassen, ob die vom 

Bundesverfassungsgericht getroffene Weitergeltungsanordnung der 

Höhe des Nachzahlungszinssatzes bis einschließlich 2018 auch für den 

Gewinnzuschlag greift. 

Der Senat hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.   

Zugangsnachweis bei Versand mehrerer 

Steuerbescheide in einem Umschlag  

Der 6. Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 16. August 

2022 (Az. 6 K 2755/21 E) entschieden, dass vom Zugang eines 

Steuerbescheids trotz Bestreitens des Steuerpflichtigen auszugehen ist, 

wenn nachgewiesen ist, dass ein tatsächlich zugegangener anderer 

Bescheid vom Rechenzentrum im selben Umschlag versandt wurde. 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/6_K_2755_21_E_Urteil_20220816.html


Das Finanzamt erließ einen zunächst unter Vorbehalt der Nachprüfung 

stehenden Einkommensteuerbescheid für 2016 gegenüber den Klägern, 

in dem es die Besteuerungsgrundlagen mangels Abgabe einer Erklärung 

schätzte. Mit Bescheid vom 5. August 2019 hob es den Vorbehalt der 

Nachprüfung auf und erließ am selben Tag einen erstmaligen 

Schätzungsbescheid für das Jahr 2017. Die daraus für 2017 resultierende 

Nachzahlung beglichen die Kläger fristgerecht innerhalb eines Monats. 

Im Jahr 2020 reichten die Kläger eine Einkommensteuererklärung für 

2016 ein. Hierauf übersandte das Finanzamt ihnen einen mit „Kopie“ 

beschrifteten Ausdruck des Bescheids für 2016 vom 5. August 2019 und 

teilte mit, dass eine Änderung nicht mehr möglich sei. Hiergegen legten 

die Kläger Einspruch ein und trugen vor, diesen Bescheid nunmehr 

erstmals erhalten zu haben. 

Eine Anfrage des Finanzamts beim Rechenzentrum der 

Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen ergab, dass die beiden 

Einkommensteuerbescheide für 2016 und 2017 vom 5. August 2019 

Inhalt einer Druckdatei gewesen seien, die zeitgleich mit dem Status 

„maschinell gut erfasst“ kuvertiert, ohne manuelle Bearbeitung durch 

einen Operator automatisch in die entsprechende Postbox einsortiert und 

am 5. August 2019 zur Post eingeliefert worden seien. Die Sendung habe 

fünf Blätter enthalten wobei der zwei Blätter umfassende 



Einkommensteuerbescheid 2016 mit einem QR-Code frankiert gewesen 

sei, der drei Blätter umfassende Einkommensteuerbescheid 2017 

dagegen nicht. 

Daraufhin verwarf das Finanzamt den Einspruch wegen Verfristung als 

unzulässig. Zur Begründung ihrer hiergegen erhobenen Klage bestritten 

die Kläger weiterhin den Zugang des Bescheids für 2016 sowie dessen 

Versand in einem Umschlag mit dem anderen Bescheid. Der Fehler in der 

Zustellung liege möglicherweise auch beim Postdienstleister. 

Die Klage ist erfolglos geblieben. Der 6. Senat des Finanzgerichts 

Münster hat den Einspruch ebenso wie das Finanzamt als verfristet 

angesehen, da er von einem tatsächlichen Zugang des 

Einkommensteuerbescheids für 2016 vom 5. August 2019 ausgegangen 

ist. 

Der Beweis des vom Steuerpflichtigen bestrittenen Zugangs eines 

Steuerbescheids könne auf Indizien gestützt und im Wege der freien 

Beweiswürdigung geführt werden. Nach den internen Ermittlungen des 

Finanzamts zum Postversand durch das Rechenzentrum seien beide 

Bescheide vom 5. August 2019 im selben Umschlag versandt worden. 

Die Angaben des Rechenzentrums seien nicht anzuzweifeln, da beide 

Bescheide Inhalt derselben Druckdatei mit insgesamt fünf Blättern 



gewesen seien, keine Fehlermeldung ersichtlich sei und der Bescheid für 

2016 den für den Postversand notwendigen Aufdruck des QR-Codes 

enthalten habe, nicht aber der Bescheid für 2017. Ohne einen solchen 

QR-Code (Briefmarke) wäre ein (isolierter) Versand des Bescheids für 

2017 nicht möglich gewesen. 

Eben dieser Bescheid sei den Klägern aber zugegangen. Sie hätten den 

Zugang nicht bestritten und außerdem den Zahlbetrag innerhalb der im 

Bescheid angegebenen Frist beglichen. Dies sei nur bei Kenntnis des 

Bescheids möglich gewesen. Dementsprechend müsse zwangsläufig 

auch der Bescheid für 2016 zugegangen sein. Ein Fehler bei der 

Postzustellung sei danach ausgeschlossen. 

Hören Sie zu dieser Entscheidung bitte auch unseren neuen 

PodcaSTeuerrecht.  

Keine Steuerpflicht von Zinsen aus nicht 

fremdüblichem Vertrag zwischen Angehörigen  

Von einem nahen Angehörigen erhaltene Zinsen sind nicht 

steuerpflichtig, wenn der zugrunde liegende Darlehensvertrag steuerlich 

nicht anzuerkennen ist. Unabhängig davon fehlt es an einer 

Überschusserzielungsabsicht, wenn ein hingegebenes Darlehen 

https://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/podcast_steuerrecht/index.php


dieselben Konditionen enthält wie das Refinanzierungsdarlehen. Dies hat 

der 7. Senat des Finanzgerichts Münster mit Urteil vom 24. August 2022 

(Az. 7 K 1646/20 E) entschieden. 

Der Kläger stellte seinem Sohn am 30. September 2017 einen Betrag von 

100.000 € darlehensweise zur Verfügung, den dieser zur Einzahlung in 

die Rücklage einer in Liquiditätsschwierigkeiten befindlichen GmbH 

benötigte. Hierfür nahm der Kläger ein Darlehen in gleicher Höhe bei 

einer Bank auf und gab die mit der Bank vereinbarte Vertragslaufzeit und 

den Zinssatz von 2,5 % pro Jahr an seinen Sohn weiter. Im 

Darlehensvertrag mit dem Sohn ist ferner geregelt, dass der Sohn „auf 

jederzeit mögliches Verlangen Sicherheiten in Höhe der valutierenden 

Darlehnssumme zu stellen“ habe. Die Zahlung der Zins- und 

Tilgungsraten erfolgte unmittelbar von der GmbH an die Bank. 

Das Finanzamt unterwarf beim Kläger Zinseinnahmen in Höhe von 625 € 

für 2017 bzw. 2.500 € für 2018 dem Abgeltungssteuersatz von 25 %. 

Hiergegen wandte der Kläger ein, dass der Abgeltungssteuersatz bei 

Darlehen zwischen nahe stehenden Personen gemäß § 32d Abs. 2 Satz 

1 Nr. 1a EStG keine Anwendung finde und der Vertrag überdies nicht 

fremdüblich sei. 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/7_K_1646_20_E_Urteil_20220824.html


Das Finanzgericht Münster hat der Klage vollumfänglich stattgegeben. 

Zur Begründung hat der 7. Senat ausgeführt, dass der zwischen dem 

Kläger und seinem Sohn geschlossene Darlehensvertrag überwiegend 

privat motiviert sei und einem Fremdvergleich nicht standhalte. Hierfür 

spreche zunächst, dass der nicht gesicherte Rückzahlungsanspruch des 

Klägers gefährdet gewesen sei, weil er im Wesentlichen von der 

wirtschaftlichen Entwicklung der GmbH abhinge. Der Sohn sei selbst 

nicht kreditwürdig und auch nicht in der Lage gewesen, Sicherheiten zu 

stellen. Die diesbezügliche Regelung im Darlehensvertrag sei zu 

unbestimmt, um als echte bank- bzw. fremdübliche Sicherung gewertet 

werden zu können. Dass die Bank keine gesonderten Sicherheiten vom 

Kläger gefordert habe, sei unerheblich, da die wirtschaftliche Situation 

des Klägers mit derjenigen seines Sohnes nicht vergleichbar sei. 

Schließlich hätte sich ein fremder Dritter einen Aufschlag auf den 

vereinbarten Refinanzierungszins gewähren lassen. 

Unabhängig davon fehle dem Kläger die Überschusserzielungsabsicht. 

Wegen des Werbungskostenabzugsverbots und der beschränkten 

Verlustverrechnung werde die Einkünfteerzielungsabsicht zwar bei 

Kapitalerträgen grundsätzlich vermutet. Diese Vermutung könne aber 

widerlegt werden, wenn ein positives Ergebnis von vornherein 

wirtschaftlich ausgeschlossen erscheine. Im Streitfall sei ein irgendwie 



gearteter positiver Ertrag des Klägers wegen der gleichen Zinshöhe in 

beiden Darlehensverträgen nicht denkbar. Die Refinanzierungszinsen 

seien dabei trotz des Werbungskostenabzugsverbots in die 

Totalergebnisprognose einzubeziehen, da das Merkmal der 

Überschusserzielungsabsicht steuerlich beachtliches Erwerbshandeln 

von steuerlich unbeachtlichem Handeln aus privaten Motiven abgrenzen 

solle.  

 

 

 

 

Weitere 

Entscheidungen 

im Überblick  

 

 

 

Verfahrensrecht 

Zur Verfassungs- und Unionsrechtswidrigkeit der Höhe der 

Säumniszuschläge (Beschluss vom 21. September 2022, Az. 12 V 

26/22 AO)  

 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/12_V_26_22_AO_Beschluss_20220921.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2022/12_V_26_22_AO_Beschluss_20220921.html


 

 

 

In eigener 

Sache  
 

 

 

Generationtreffen beim Finanzgericht Münster  

Auf Einladung des Präsidenten des Finanzgerichts Münster Christian 

Wolsztynski kehrten am 23. September 2022 dessen beiden 

Amtsvorgänger zu einem Meinungs- und Erfahrungsaustausch zurück in 

das Gericht. Herr Prof. Dr. Torsten Ehmcke war von 2001 bis 2008 und 

Herr Johannes Haferkamp von 2008 bis 2018 Präsident des 

Finanzgerichts Münster. Zu dem Erfahrungsaustausch war außerdem 

Herr Richter am Bundesfinanzhof Dr. Jens Reddig eingeladen, der bis 

zu seiner Ernennung zum Richter am Bundesfinanzhof im Jahr 2018 als 

Richter und Personaldezernent beim Finanzgericht Münster tätig war. 

Unter der Überschrift "Zukunft der Finanzgerichtsbarkeit – Moderner 

Steuerrechtsschutz beim Finanzgericht Münster“ wurde gemeinsam mit 

dem Vizepräsidenten des Finanzgerichts Münster Dr. Martin Coenen, den 



Personaldezernenten Dr. Philipp Böwing-Schmalenbrock und Dr. 

Andreas Frantzmann und der Pressesprecherin Dr. Franziska Peters 

über die Bewältigung aktueller und künftiger Herausforderungen durch 

die Finanzgerichte diskutiert. Den Kern der Diskussion bildete die aktuelle 

Personal- und Geschäftslage beim Finanzgericht Münster, die 

fortschreitende Digitalisierung von Arbeitsprozessen in der Justiz und in 

der Finanzverwaltung sowie die veränderte Erwartungshaltung der 

Bürgerinnen und Bürger an eine zeitgemäße Justiz. 

„Das Gespräch hat gezeigt, dass jede Richtergeneration vor ihren ganz 

eigenen Herausforderungen stand und steht“, erklärte der Präsident des 

Finanzgerichts Münster Christian Wolsztynski im Anschluss. „Wir 

bedanken uns herzlich bei Herrn Prof. Dr. Ehmcke, Herrn Haferkamp und 

Herrn Dr. Reddig dafür, dass sie uns an ihren Erfahrungen haben 

teilhaben lassen und wertvolle Denkanstöße gegeben haben!”  



 

v.l.n.r.: Hr. Dr. Böwing-Schmalenbrock, Hr. Wolsztynski, Hr. Haferkamp, 

Hr. Prof. Dr. Ehmcke, Hr. Dr. Coenen, Fr. Dr. Peters, Hr. Dr. Frantzmann, 

Hr. Dr. Reddig 

 

 

 

 

 



 

Impressum 

Herausgegeben vom Präsidenten des Finanzgerichts Münster 

Redaktion: VRaFG Dr. Jan-Hendrik Kister, Warendorfer Straße 70, 48145 

Münster, Tel. 0251/3784-162, Telefax 0251/3784-201, E-Mail: jan-

hendrik.kister@fg-muenster.nrw.de 

Web: www.fg-muenster.nrw.de 

Der Newsletter des Finanzgerichts Münster erscheint regelmäßig zum 15. 

eines Monats. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den Newsletter über 

folgenden Abmeldelink wieder abzubestellen. Den Volltext der 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster und der anderen Gerichte 

Nordrhein-Westfalens finden Sie in der Rechtsprechungsdatenbank 

NRW-Entscheidungen. Auf der Homepage des Finanzgerichts 

Münster sind die anhängigen Revisionsverfahren gegen Entscheidungen 

des Finanzgerichts Münster aufgelistet, die ab 1. Januar 2013 

veröffentlicht wurden. Volltexte der Entscheidungen des 

Bundesfinanzhofs, auf die verwiesen wird, sind auf der gerichtseigenen 

Rechtsprechungsdatenbank des Bundesfinanzhofs abrufbar. Die 

Entscheidungen werden nur zur nicht gewerblichen Nutzung kostenfrei 
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zur Verfügung gestellt (§ 11 Abs. 2 S 2 JVKostG). Informationen für 

Interessenten einer gewerblichen Nutzung werden hier bereitgestellt. 
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